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Planung durch Gesetz 
V o n P E T E R B A D U R A , M ü n c h e n 

1. Die vernunftrechtliche Verfassungsbewegung des bürge r l i chen Zeital
ters hat die Gesetzgebung zur bestimmenden und vornehmsten Staatstätig
keit 1 erhoben. Gerechtigkeit und Freiheit, wenngleich durch ihre vorstaatli
che Beg ründung den positiven Rechtszustand immer transzendierend, wer
den dem Gesetz, der verfassungsgebundenen parlamentarischen Entschei
dung anvertraut. Das Gesetz ist der Eckstein des neuen Staatsrechts, und das 
wesentliche M e r k m a l des rechtsstaatlichen Gesetzesbegriffs ist es, dass das 
Gesetz als A k t des die Gesellschaft r ep rä sen t i e r enden Parlaments, d.h. der 
Gesellschaft selbst, der einzige erlaubte Weg ist, auf dem der Staat Freiheit 
und Eigentum der Gesellschaftsglieder inhalt l ich bestimmen und begrenzen 
darf. Durch die so parlamentarisch vermittelte Legit imität des Gesetzes und 
die rechtliche Verfasstheit aller Staatsgewalt und damit auch der ihre Herr
schaft in der Gesetzgebung a u s ü b e n d e n Mehrheit sollte der «vernünft ige» 
Inhalt des gesetzten Rechts gewähr le is te t sein. Dieselbe vernunftrechtliche 
Verfassungsbewegung aber, die im Gesetz das Zusammentreffen von Ideali
tät und Wirkl ichkei t des Rechts gesichert sah, schuf sich im Gesetz das 
Werkzeug vernunftgeleiteter Rechtsetzung und R e c h t s ä n d e r u n g , aus jenem 
Vertrauen der Vernunft zu sich selbst, das auch die moderne Technik, Indu
strie und Wirtschaft hervorbrachte 2. D ie durch das Pr inzip der Gewaltentei
lung von der Exekutive getrennte und so zur Gesetzgebung werdende Recht
setzung war der revolu t ionäre Hebel , durch den eine rationale und allge
meine Rechtsordnung mit den Rechtsinstituten des Eigentums, des Vertrages 
und der Gewerbefreiheit an die Stelle des geschichtlich gewachsenen und 
vielgestaltigen Rechts der Feudal- und Ständezei t gesetzt werden konnte. 
Die Ins t rumenta l i t ä t des Gesetzes und damit die Vorstel lung der Verfügbar
keit des Rechts sind zwar erst im demokratischen Massenzeitalter mit seinen 
sozialstaatlich entgrenzten Staatsaufgaben beherrschende Erscheinungen ge
worden 3 , aber das dem zugrunde liegende Prinzip war schon mit dem rechts
staatlichen Gesetzesbegriff auf den Plan getreten. Der « Ü b e r a n s t r e n g u n g 
des Rechts» durch macht- und ideologiebestimmten Einsatz der politischen 
Funktion des Gesetzes und durch verwaltungsstaatliche Bürokra t i s ierung 

1 H . H U B E R , Betrachtungen über die Gesamtsituation des Rechts (1970), in: ders., Rechtstheo
rie, Verfassungsrecht, Völkerrecht, 1971, S. 11/19. 

2 H . H U B E R , Das Recht im technischen Zeitalter (1960), in: ders., a.a.O., S.57/60. 
3 H . H U B E R , Niedergang des Rechts und Krise des Rechtsstaates (1953), in: ders., a.a.O., 

S. 27/43, 47 f. 
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und Technisierung des Gesetzes 4 muss die Einsicht entgegengehalten wer
den, dass die durch die heutigen Staatsaufgaben erzwungene Instrumentali-
tät des Gesetzes nicht zugleich zu einer Verfügbarkeit des Rechts führen 
darf. 

Die Bindung des Gesetzgebers an die Verfassung, vor allem an die rechts
staatlichen G r u n d s ä t z e und die grundrechtlichen Freiheiten und Garantien, 
hat im Sozialstaat der parlamentarischen Demokratie die Gewähr le i s tung 
von Gerechtigkeit und Freiheit ü b e r n o m m e n , die früher, im konstitutionel
len Staatsrecht, zuerst vom rechtsstaatlichen Gesetzesbegriff erwartet wurde. 
Damit hat auch eine Unterscheidung an Gewicht verloren, die in theoreti
scher Hypostasierung aus dem Gewaltenteilungsprinzip abgeleitet wurde, 
näml ich die scharfe Scheidung des in der Sache und in der Zeit «al lgemei
nen» Gesetzes vom s i tua t ionsabhängigen und konkreten «Befeh l» , der 
« M a s s n a h m e » 5 . A n dieser Verände rung hat notwendig weiter der Grundsatz 
der Gesetzmässigkei t der Verwaltung teilgenommen, dessen klassischer Be
zugspunkt die Unterscheidung des Gesetzes als normativer E rmäch t igung 
für Eingriffe in Freiheit und Eigentum vom administrativen Vol lzug des Ge
setzes im Einzelfall war 6 . 

Die sozialstaatliche Umorientierung der Staatszwecke, die den Schutz 
von Freiheit und Eigentum zugunsten der Gewähr l e i s tung von Wohlfahrt, 
sozialer Sicherheit und Arbeit aus der Mit te der Staatsaufgaben gerückt und 
das Gewicht von der Rechtsbewahrung zur Sozialgestaltung verschoben hat, 
gibt der Gesetzgebung in steigendem Masse eine instrumentale und inter
ventionistische Funktion. Die Gesetzgebung wird «das eigentliche Mit te l der 
rechtlichen Festlegung, der planenden Formulierung und damit der dirigie
renden Durchse tzung» der politischen Zielsetzungen des modernen Staates; 
das Gesetz wird zum Mit te l für die «demokra t i s che Lösung wirtschaftlicher 
und sozialer F r a g e n » 7 . Das Recht wird im Zuge dieser Entwick lung mehr 
und mehr zu einem Recht der Plan- und Zweckgesetze, zu einem reglemen
tierenden, technisierten, gleichzeitig spezialisierten und standardisierten Si
tuationsrecht; das Gesetz wird immer mehr als ein Mit te l gebraucht, um po
litische Ziele festzulegen und vorausplanend zu formulieren 8 . In diesen Be-

4 H . H U B E R , Niedergang des Rechts, S.47; ders., Recht im technischen Zeitalter, S.73; ders., 
Betrachtungen, S.21. 

5 In dieser «Al lgemeinhei t» des Gesetzes hat im nachhinein C A R L SCHMITT den Angelpunkt 
des rechtsstaatlichen Gesetzesbegriffs gesehen (Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen 
Parlamentarismus, 2.Aufl., 1926, S.53ff.; Verfassungslehre, 1928, S. 138, 142). Zu dieser Dok
trin vgl. F. N E U M A N N , Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerl ichen Gesell
schaft (1937), in: ders., Demokratischer und autoritärer Staat, 1967, S.31 ; E.-W. B Ö C K E N F Ö R D E , 
Entstehung und Wandel des Rechtsstaatsbegriffs, in: Festschrift für Adolf Arndt, 1969, S.53. 

6 H . H U B E R , Recht im technischen Zeitalter, S.64; ders., Betrachtungen, S.21. 
7 U . SCHEUNER, Der Bereich der Regierung, in: Festgabe für Rudolf Smend, 1952, S.253/274; 

ders., Verantwortung und Kontrolle in der demokratischen Verfassungsordnung, in: Festschrift 
für Gebhard Müller, 1970, S. 379 /381 . 

8 H . H U B E R , Niedergang des Rechts, S.47; ders., Betrachtungen, S.21. 
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obachtungen schwingt schon eine kritische Wertung mit, die noch eindring
licher formuliert wird, wenn aus der Verwendung der Rechtsetzung für vor
ü b e r g e h e n d e Planungs- und Lenkungsmassnahmen auf eine Auf lösung des 
Gesetzesbegriffs geschlossen w i r d 9 . Die Kr i t ik trifft nicht die in den Verfas
sungsbedingungen der rechtsstaatlichen Demokratie beg ründe te Erschei
nung einer Sozialgestaltung und Planung durch Gesetz, sondern die damit 
verbundene Gefahr einer Vernachläss igung zweck- und machttranszenden
ter Anforderungen gerechten Rechts durch Gesetze, die nur Ausdruck einer 
Mehrheitsherrschaft sind 1 0 oder durch blosse Efficiency geprägt werden 1 1 . 

2. «Eine unruhige Gesetzesfabrikation, welche sich auch auf die wandel
barsten Erscheinungen des Lebens erstreckt, und daher das kaum Festge
stellte alsbald wieder der Ve rände rung unterwerfen muss, wird immer dem 
Ansehen des Gesetzes Eintrag t u n » 1 2 . Das Streben nach Unverbrüchl ich
keit und Dauerhaftigkeit des Rechts, das der Sorglosigkeit der Gesetzesspra
che bei der Regelung von Planungsmassnahmen ebenso widerstrebt 1 3 wie 
der Ferne von ethischen Bewertungsnormen, wie sie den Bestimmungsnor
men moderner Zweck- und Plangesetzen eigentümlich i s t u , ist nicht die W i 
derspiegelung eines falschen Bewusstseins; dieses Streben ist kein liberales 
Vorurteil . Eine technokratische Gesetzesfabrikation, in der dem Speziali
stentum und dem Perfektionismus freie Hand gegeben wird , missachtet die 
Legi t imi tä tsbedingungen, auf die jede Rechtsordnung angewiesen bleibt. 
Gleichwohl fordern die Berechenbarkeit des Rechts und das Gebot der 
Gleichheit angesichts der von den sozialstaatlichen Aufgaben der Gesetzge
bung aufgebürdeten Gestaltungs- und Umverteilungsziele den Tribut der 
Komplexi tä t , der Differenziertheit und der Technizi tä t weiter Teile des 
Rechts. Diese Eigenschaften bedingen zwangsläufig eine häufige Ä n d e r u n g 
des Regelwerks. Die von der neueren deutschen Verfassungsrechtsprechung 
unter lebhaftem Beifall der Theorie vorgenommene Erweiterung des Geset
zesvorbehalts auf alle «wesen t l i chen» Entscheidungen vermehrt diese Last 
des Gesetzgebers. 

Die dem Staat auferlegte Gewähr l e i s tung der gerechten Verteilung der 
Lebensgüter, die vom Staat erwartete « P l a n u n g eines menschenwürd igen 
Daseins» 1 5 findet im Verfassungsrecht nur wenige Masss täbe und Kri ter ien; 
sie versetzt die Gesetzgebung in eine fortdauernde Rechtfer t igungsbedürf t ig
keit gegenüber neuen Lagen, Bedürfnissen und Interessen. Derselben Wur-

9 H. H U B E R , Niedergang des Rechts, S.43; U . SCHEUNER, Die staatliche Intervention im Be
reich der Wirtschaft, W D S t R L 11,1954, S. 54 und 71. 

1 0 U . SCHEUNER, Die Kontrolle der Staatsmacht im demokratischen Staat, 1977, S.33. 
1 1 H. HUBER, Recht im technischen Zeitalter, S.73. 
1 2 C. FR. VON G E R B E R , Grundzüge des deutschen Staatsrechts, 3. Aufl., 1880, § 9. 
1 3 H. H U B E R , Betrachtungen, S. 20. 
1 4 H. HUBER, Niedergang des Rechts, S.41. 
1 5 O. KIRCHHEIMER, Der Rechtsstaat as Magic Wall, in: The Critical Spirit: Essays in Honour of 

Herbert Marcuse; dt. Über den Rechtsstaat, in: ders., Politische Herrschaft, 1967, S. 122/129. 



18 P E T E R B A D U R A 

zel aber entspringt die Notwendigkeit, erworbene Rechtspositionen und Ver
t r auens ta tbes tände zu schützen und eine nach Zielen, Mi t te ln , Ressourcen 
und Zeitablauf durchdachte, folgerichtig geordnete und die Folgen beden
kende, kurz eine p lanmäss ige Wirtschafts- und Sozialpoli t ik zu erreichen. In 
dieser Notwendigkeit der Gewähr le i s tung und der P lanmäss igkei t wie in den 
sozialstaatlichen Kräften der Verände rung ist verhüll t oder sichtbar die 
Rechtsidee der sozialen Gerechtigkeit wirksam. Elemente der Steuerung ge
sellschaftlicher Prozesse verschmelzen mit Wertungen von Recht und U n 
recht 1 6 . Der in den sozialstaatlichen Aufgaben beg ründe t e instrumentale 
Charakter des Gesetzes muss in einer auch dem Rechtsunterworfenen ein
sehbaren Weise den Rechtfertigungszusammenhang mit der Rechtsidee, der 
Gerechtigkeit, wahren. Das Gesetz darf durch seinen instrumentalen Cha
rakter nicht zur blossen Sozialtechnik herabsinken. « D a s Gesetz ist nicht 
nur Instrument zur Steuerung gesellschaftlicher Prozesse nach soziologi
schen Erkenntnissen und Prognosen, es ist auch bleibender Ausdruck sozial
ethischer und - ihr folgend - rechtlicher Bewertung menschlicher Handlun
gen; es soll sagen, was für den Einzelnen Recht und Unrecht i s t 1 7 » . Die 
sozialstaatliche Gesetzgebung, zu deren Eigenart gestaltende, programmie
rende und intervenierende Regelungsziele gehören , wird in der Verfassungs
praxis an diesen anspruchsvollen Prämissen mit Hilfe der Staatszielbestim
mungen und der Grundrechte ausgerichtet. Damit kann groben Missgriffen 
gewehrt werden, doch wäre es eine Ü b e r a n s t r e n g u n g der Verfassung, von ih
rem Inhalt und ihrer «Verwirk l ichung» zu erhoffen, sie k ö n n e im Wege jur i 
stischer und richterlicher Praktizierung eine hinreichende Garantie der Ge
rechtigkeit oder auch nur der Qual i tä t des Gesetzesrechts schaffen. Was 
möglich ist und nicht unterschätz t werden darf, ist ein verfassungsrechtlicher 
Mindeststandard der Gesetzgebung. Die klassische «Al lgemeinhe i t» des Ge
setzes fällt nicht unter diesen Mindeststandard. Daraus, dass ein Gesetz sich 
nicht auf eine im Einzelfall erst zu vollziehende oder anzuwendende Ord
nungsregelung beschränkt und so der «Al lgemeinhe i t» entbehrt, kann ein 
verfassungsrechtlicher Einwand gegen dieses Gesetz nicht hergeleitet wer
den. « D e r Begriff des Massnahmegesetzes ist verfassungsrechtlich irrele
vant , 8 » . 

W ä h r e n d die Frage einer verfassungsrechtlichen Erheblichkeit von Mass-
nahmegesetzen seit dem Streit um das Investitionshilfegesetz vom 7. Januar 
1952 ( B G B l . IS .7 ) , geänder t durch Gesetze vom 22.August 1952 
( B G B l . I S.585) und vom 3 0 . M ä r z 1953 ( B G B l . I S. 107) 1 9 , eine weitver-

1 6 W. MÖSSLE, Regierungsfunktionen des Parlaments, Habilitationsschrift, Manuskript 1979, 
S. 376 ff. 

1 7 BVerfGE 39, 1/59. Dazu K . S T E R N , Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 
1977, S.651. 

1 8 BVerfGE 25, 371 - lex Rheinstahl. 
1 9 BVerfGE 4, 7. 
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zweigte Würd igung in der Staatsrechtslehre erfahren hat, ist die Planung 
durch Gesetz erst in neuerer Zeit einer nähe ren verfassungsrechtlichen Be
trachtung unterzogen worden 2 0 . A u f eine weiter zurückre ichende Aufmerk
samkeit k ö n n e n die allgemeinen verfassungsrechtlichen Fragen der Planung 
und die Zuweisung und Aufteilung der Planungsvollmachten an Parlament 
und Regierung oder Verwaltung Anspruch erheben. Die Planung durch Ge
setz betrifft sowohl den Fa l l , dass das Gesetz selbst den Plan festlegt («Plan-
Gese t z» ) , als auch den - weitaus häufigeren - Fa l l , dass das Gesetz der Exe
kutive Auftrag und Befugnis für Planungsentscheidungen durch Rechtsver
ordnungen, Verwaltungsakte oder sonstige Verwaltungsregelungen oder Re
gierungsakte zuweist ( « P l a n u n g s - G e s e t z » ) . Das Gesetz erweist sich hier 
nicht allein als Ermäch t igung und Begrenzung der Verwaltungstät igkei t , 
sondern als Begründung und Leitl inie einer Verwaltungsaufgabe 2 1 . Die pla
nende oder eine private Planung beaufsichtigende Verwaltung «vollzieht» 
das Gesetz durch die A u s ü b u n g einer an das Gesetz und an rechtsstaatliche 
G r u n d s ä t z e des Planungsrechts gebundene planerischen Gestaltungsfreiheit. 

3. Planung und Pläne begegnen in höchst vielfältiger Weise als Gegen
stand der Gesetzgebung. Durch Planung soll zukünftiges Verhalten vorweg
nehmend beeinflusst oder festgelegt werden. «Planmäss igke i t» verspricht 
Geordnetheit, Rat ional i tä t , Berechenbarkeit. Der im vollen Sinne als modus 
operandi entwickelte Plan ist ein zeitbestimmtes Ablaufprogramm für die 
Erledigung einer bestimmten Aufgabe oder die Erreichung eines bestimmten 
Zieles. Für eine juristische Betrachtung lassen sich haup t säch l i ch folgende 
Gesichtspunkte als erheblich he raus schä l en : die rechtliche Grundlage und 
das Ausmass der rechtlichen Gebundenheit einer Planungsentscheidung; die 
Zus tändigkei t und das Verfahren bei Planungen; die Kriterien für die Er
mittlung und Bewertung der für die Planungsentscheidung erheblichen U m 
stände , Daten und Verlaufserwartungen, einschliesslich der Kriterien für die 
Gült igkei t von Prognosen; Art und Mass der Verbindlichkeit einer Pla
nungsentscheidung, einschliesslich der Fragen, für welchen Adressatenkreis 
die Entscheidung verbindlich ist und ob und für wen aus der Entscheidung 
Rechte hervorgehen; die Mögl ichkei t und die Notwendigkeit einer Ände 
rung von Planungsentscheidungen; die Just i t iabil i tät von Planungsentschei
dungen. Soweit durch eine Planungsentscheidung Rechte und Pflichten be
gründet werden, hat die zuverlässige Ermittlung der rechtlichen Betroffen
heit Dritter eine zentrale Bedeutung für das Verfahren und für die materiell-

2 1 K. H U B E R , Massnahmegesetz und Rechtsgesetz, 1963, S.83ff.; R . H E R Z O G , Allgemeine 
Staatslehre, 1971, S.328ff.; F . O S S E N B Ü H L , Welche normativen Anforderungen stellt der Verfas
sungsgrundsatz des demokratischen Rechtsstaates an die planende staatliche Tätigkeit, darge
stellt am Beispiel der Entwicklungsplanung? Gutachten B zum 50. DJT, 1974; W . G R A F VITZ
THUM, Parlament und Planung, 1978, S. 113ff., 288ff.; T H . WÜRTENBERGER, Staatsrechtliche Pro
bleme politischer Planung, 1979, S. 185 ff. ; W. M Ö S S L E , S. 362 ff. 

2 1 U . SCHEUNER, Das Gesetz als Auftrag der Verwaltung, D ö V 1968, 385. 
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rechtlichen Entscheidungsregeln. Die bei allen Planungen mehr oder weni
ger ins Gewicht fallende Ungewissheit zukünft iger Einf lussgrössen und Ver
läufe führt zu dem charakteristischen Spannungsve rhä l tn i s zwischen der 
Zweckmäss igkei t oder auch Notwendigkeit «e las t i scher» oder «flexibler», 
«offener» oder wenigstens hinreichend korrigierbarer Planungsregelungen 2 2 

und den Erfordernissen der Berechenbarkeit und Verlässl ichkeit einmal ge
troffener Entscheidungen bis hin zu der Respektierung individueller Ver
t r auens ta tbes tände . Die grosse Unterschiedlichkeit in den Planungen und 
Plänen durch Gesetz oder aufgrund Gesetzes, durch Regierungsakte und 
durch vorbereitende oder verbindliche Verwaltungsentscheidungen und wei
ter die Vielgestaltigkeit der Rechtsformen erlauben der juristischen Beurtei
lung und Systematisierung nur wenige Verallgemeinerungen. Soweit es sich 
um Planung und Pläne als Gegenstand der Gesetzgebung handelt, lassen 
sich drei Hauptfelder angeben, die überd ies zum Tei l Ü b e r s c h n e i d u n g e n 
aufweisen: die p lanmäss ige Durch füh rung von Staatsaufgaben, bes. von 
Verwaltungsaufgaben, z . B . die Finanzplanung oder der Strassenbau; die 
Festlegung der Plangebundenheit privater oder sonstiger nichtstaatlicher 
Rech t sausübung , z . B . die Bauleitplanung; die Ordnung und Kontrol le der 
Pläne für konkrete Vorhaben, z . B . die Fachplanungen durch Planfeststel
lung. Einige Beispiele mögen der Anschaulichkeit dienen. 

Die mehrjähr ige Finanzplanung beruht auf gesetzlichen Vorschriften, 
durch die für Bund und Lände r gemeinsam geltende G r u n d s ä t z e aufgestellt 
sind (Art. 109 Abs. 3 G G ; § § 9 , 10, 14 StabG, §§ 50ff. H G r G ) 2 3 . Der von Jahr 
zu Jahr im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Vorlage des 
Haushaltsplans «gle i tend» aufgestellte Finanzplan ist ein Regierungsakt mit 
Prognosen und Programmen für Ausgaben der öffentl ichen Hand und damit 
mittelbar für die Erledigung der Staatsaufgaben. Die konjunkturpolitische 
Richtl inie, dass den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichge
wichts Rechnung zu tragen sei (Art. 109 Abs .2 G G ; § 1 StabG), gibt der dem 
Finanzplan zugrunde liegenden politischen Planung rechtlich einen weitge
spannten Rahmen. Eine verfahrensrechtlich und materiellrechtlich dichtere 
Bindung besteht bei der auf Bundesgesetzen beruhenden gemeinsamen 
Rahmenplanung für Gemeinschaftsaufgaben (Art. 91 a G G ) . Das Gesetz soll 
«a l lgemeine G r u n d s ä t z e » für die Erfül lung der Gemeinschaftsaufgaben ent
halten (Art. 91 a Abs. 2 Satz 2 G G ) 2 4 . 

Plangesetzgebung sind die Vorschriften über die Rentendynamik und de-
ren Finanzierung (§§ 1255, 1272 R V O ) . Durch Gesetz ist hier die Grundrege
lung über die lohnbezogene dynamische Rente getroffen und durch Gesetz 

2 2 T H . W O R T E N BERGER, S. 200 ff.; W. M Ö S S L E , S.421 ff. 
2 3 W . G R A F V I T Z T H U M , S. 164ff. 
2 4 Siehe hierzu z. B. die §§ 1 und 2 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur» vom 6.10.1969 (BGBl. I S. 1861), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.12.1971 (BGBl. I S.2140). 
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erfolgt die jeweilige Anpassung der Renten 2 5 . Die Abhängigkei t der Renten
anpassung von der Wirtschafts- und Lohnentwicklung erlaubt keine fixe 
Planbindung für die H ö h e und den Zeitpunkt der jeweiligen Anpassung. 
Dementsprechend lässt sich dem Verfassungsrecht kein Vertrauensschutz in 
dieser Richtung abgewinnen 2 6 . Dennoch schliesst die geplante Rentendyna
mik eine teilhaberechtliche Garantie sozialstaatlicher Provenienz für eine 
planhafte Folgerichtigkeit der Rentenanpassung ein, der die «Ris ikoabs iche
rungsk lause l» des Art. 1 § 16 des 21. Rentenanpassungsgesetzes Ausdruck 
g ib t 2 7 . 

Plancharakter haben zeitlich bestimmte Förderungsgese tze für einzelne 
Wirtschaftszweige oder Wirtschafts tät igkei ten. Derartige Gesetze können ei
nen Vertrauenstatbestand beg ründen , der nach den G r u n d s ä t z e n über die 
unechte Rückwirkung von Gesetzen Schutz geniesst 2 8. Die zeitbestimmte 
Planmäss igkei t eines F ö r d e r u n g s p r o g r a m m s schafft ein zusätzl iches Merk
mal für eine mögl iche v e r t r a u e n s b e g r ü n d e n d e Zusage, entgegen dem Grund
satz, dass ein Anspruch auf eine Fo r tgewährung einer einmal zugesproche
nen Subvention nicht besteht 2 9. 

Sehr eingehend und detailliert sind die gesetzlichen Regelungen über die 
raumbezogene Planung, insbes. soweit die private Nutzung oder Nutzbarkeit 
von G r u n d s t ü c k e n verbindlich bestimmt und soweit Rechte Dritter durch 
ein Vorhaben betroffen werden. Die B a u - und Raumnutzungsplanung, ein 
Kerns tück des modernen Verwaltungsrechts, hat zahlreiche neuartige 
Rechtsinstitute hervorgebracht und das Grundeigentum weithin unter 
«P lanvorbeha l t» gestellt 3 0 . Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung, 
bes. die Entscheidungspraxis des IV. Senats des Bundesverwaltungsgerichts, 
hat jedoch im Wege richterrechtlicher Rechtsbildung rechtsstaatliche 
Grundl in ien eines Rechts der raumbezogenen Planung entwickelt 3 1 . Im 

2 5 Das Anpassungsgesetz kann auch zeitweilige Durchbrechungen des Grundkonzepts bestim
men, wie das 21. Rentenanpassungsgesetz vom 25.7.1978 (BGBl. I S. 1089) zeigt, das einen Pro
grammbestandteil für die angestrebte «Konso l id ierung» der Rentenversicherung darstellt. Vgl. 
Sozialbericht 1980, BTag Drucks. 8/4327, S.20f. 

2 6 BVerfGE 36, 73. 
2 7 P. B A D U R A , Eigentumsordnung, in: Festschrift für das Bundessozialgericht, 1979, 

S.673/693f.; ders., Sozialstaatlichkeit und Sozialrecht, SGb 1980, 1/5. 
2 8 BVerfGE 30, 392 betr. die Berlinhilfegesetzgebung. Vgl. auch W . G R A F V I T Z T H U M , S.290. 
2 9 A. B L E C K M A N N , Subventionsrecht, 1978, S.84f. 
3 0 H . H U B E R , Recht im technischen Zeitalter, S.64; R . B R E U E R , Die Bodennutzung im Konflikt 

zwischen Städtebau und Eigentumsgarantie, 1976; P. B A D U R A , Möglichkeiten und Grenzen des 
Zivilrechts bei der Gewährleistung öffentl icher und sozialer Erfordernisse im Bodenrecht, AcP 
176, 1976, S. 119. 

3 1 W . H O P P E , Bauleitplanung und Eigentumsgarantie, DVB1. 1964, 165; ders., Zur Struktur von 
Normen des Planungsrechts, DVB1. 1974, 641 ; ders., Die «Zusammenste l lung des Abwägungs
materials» und die «Einstel lung der Belange» in die Abwägung «nach Lage der Dinge» bei der 
Planung, DVB1. 1977, 136; H . - J . PAPIER, Die rechtlichen Grenzen der Bauleitplanung, DVB1. 
1975, 461 ; ders., Rechtliche Bindung und gerichtliche Kontrolle planender Verwaltung im Be
reich des Bodenrechts, N J W 1977, 1714; G . K O R B M A C H E R , Strassenplanung und verwaltungsge
richtliche Planungskontrolle unter der Geltung des BImSchG und des 2. FernStrÄndG, D Ö V 
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Recht der Raumordnung und Landesplanung, im Fachplanungsrecht und 
im S täd tebaurech t legt das Gesetz P lanungse rmäch t igung , Planungsaufgabe 
und Planungslei tsä tze fest und gibt so der planenden Verwaltung eine je spe
zifisch umrissene Grundlage für die durch das rechtsstaatliche Abwägungs
gebot gebundene A u s ü b u n g planerischer Gestaltungsfreiheit in Form insbe
sondere von Zielen der Raumordnung und Landesplanung, von Planfeststel
lungsbeschlüssen und von kommunalen B a u l e i t p l ä n e n 3 2 . 

Das auffälligste Beispiel für Plangesetze ist die seit 1957 durch Bundesge
setze aufgestellte und fortgeführte Ausbauplanung für die Bundesfernstras-
sen, zuletzt durch das Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstrassen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26.8.1980 ( B G B l . I S. 1615). Der eine 
Anlage des Gesetzes bildende Bedarfsplan wird nur in dem Umfang durch
geführt, in dem Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden, und hängt in 
seiner Realisierung weiter davon ab, ob die Detailplanung jedes einzelnen 
Vorhabens nach den strassenrechtlichen Vorschriften - Bestimmung der L i 
n ienführung nach § 16 FS t rG , Planfeststellung nach §§ 17 ff. FSt rG - die 
Durchführbarke i t ergibt. Das Gesetz gibt also nur einen Planungsrahmen 
durch Fünf jahrespläne , aus denen wieder j ähr l i che S t r a s senbaup läne nach 
Art .3 des Strassenbaufinanzierungsgesetzes abgeleitet werden 3 3 . 

Eine landesrechtliche Sonderplanung für ein Vorhaben raumbezogener 
Wirtschaftspolitik findet sich in dem hamburgischen Gesetz übe r die Erwei
terung des Hamburger Hafens vom 30.10.1961 (GVB1. S.339), zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 21.1.1974 (GVB1. S. 12), das mit der Ausweisung ei
nes einem besonderen Nutzungsregime unterworfenen Hafenerweiterungs
gebietes selbst einen Planungsakt darstellt und zugleich den Rahmen für 
Einzelplanungen der Exekutive abgibt 3 4 . 

4. Die rechtsstaatlichen Bindungen der Planung durch Gesetz werden 
hauptsäch l ich durch den Grundsatz der Gese tzmäss igkei t der Verwaltung 
und durch die Grundrechte der Planungsbetroffenen best immt 3 5 . Ist der So-

1976, I; ders., Bauleitplanung und Fachplanung in der Rechtsprechung des Bundesverwal
tungsgerichts, DÖV 1978, 589; F. W E Y R E U T H E R , Rechtliche Bindung und gerichtliche Kontrolle 
planender Verwaltung im Bereich des Bodenrechts, BauR 1977, 293; ders., Das Bundesbaurecht 
in den Jahren 1978 und 1979, DöV 1980, 389; E . S C H M I D T - A S S M A N N , Grundsätze der Bauleitpla
nung, BauR 1978, 99; K. -P . D O L D E , Die Entwicklung des öffentl ichen Baurechts, NJW 1980, 
1657. 

3 2 Es fällt in die politische Gestaltungsfreiheit des (Landesplanungs-)Gesetzgebers, ob be
stimmt wird, dass die Landesentwicklungsplanung nur durch Gesetz oder aber durch Beschluss 
oder Rechtsverordnung der Landesregierung erfolgt; dazu R . W A H L , Rechtsfragen der Landes
planung und Landesentwicklung, 1978, L B d . , S. 223 ff.; Tu. W Ü R T E N B E R G E R , S. 193 ff. 

3 3 Gesetzentwurf der BReg, BTag Drucks. 8/3662, S. 1, 6, 12; Beschlussempfehlung und Be
richt des federführenden Ausschusses, BTag Drucks. 8/4148 (neu), S. 1, 7; Strassenbaubericht 
1979, BTag Drucks. 8/4129, S.5. Siehe K . H U B E R , S.88; K . K O D A L , Strassenrecht, 3. Aufl., 1978, 
S.658ff.; W . G R A F V I T Z T H U M , S. 114ff. 

3 4 Dazu L G Hamburg, DVB1. 1979, 321 ; B G H , Urteil vom 8.3.1979, III Z R 7/78. 
3 5 U . S C H E U N E R , Die neuere Entwicklung des Rechtsstaats in Deutschland, in: Hundert Jahre 

deutsches Rechtsleben, 1960, Bd. II, S. 229/249; F . O S S E N B Ü H L , B 80 ff. und B 150 ff.; R . M A N -
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zialstaat auch notwendig ein Verwaltungsstaat, so führen doch die Hauptl i
nien des demokratischen Verfassungsstaates auf die zentrale Rolle des Ge
setzes zurück. A u f der Leistungsfähigkeit des Gesetzgebers und damit des 
parteienstaatlichen Parlamentarismus basiert die sozialstaatliche Garantie 
gerechter Teilhabe ebenso wie die rechtsstaatliche Garantie der gesetzmässi-
gen Freiheit. Hoheitliche Planung, die private Rechte gestaltet oder beein
trächtigt , bedarf, soweit sie nicht durch das Gesetz selbst erfolgt, der gesetz
lichen Grundlage und der gesetzlich bestimmten, hinreichenden rechtlichen 
Bindung. Die gesetzliche Fundierung und Bindung hoheitlicher Planungs
entscheidungen ist ein rechtsstaatlicher Planungsgrundsatz. 

E in Gesetz, das zu eigentumsgestaltenden oder sonst private Rechte be
rüh renden Planungsakten ermächt ig t , muss einer definierten Planungsauf
gabe dienen und Lei tgrundsätze für die A u s ü b u n g der planerischen Gestal
tungsfreiheit festlegen oder erkennen lassen. Der Planungsakt ist ausserdem 
dem rechtsstaatlichen Abwägungsgebo t unterworfen. Eine rechtsstaatliche 
Anforderung an das die Planung regelnde Gesetz ist es, den Bereich der pla
nerischen Gestaltungsfreiheit der Exekutive auf das für die Planungsaufgabe 
Unumgäng l i che zu beschränken , die Planungsaufgabe so bestimmt wie mög
lich zu definieren und die Richtl inien für die A u s ü b u n g des Planungsermes
sens so genau und ausführl ich wie möglich zu fassen. Diese Bestimmtheits
erfordernisse sind wegen der verfassungsrechtlichen Garantie effektiven 
Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 G G ) auch zur Sicherung einer hinlängl ichen 
Justi t iabil i tät («Kont ro l ld i ch te» ) angezeigt. Eine Planung, die Rechte gestal
tet oder beeinträcht igt , muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht erforder
lich und verhäl tnismässig sein. Sie bedarf einer hinreichenden «P lanungs 
rechtfer t igung», gemessen an der Art und dem Gewicht der konkreten Erfül
lung der Planungsaufgabe und an der Art und dem Mass der bewirkten 
Rechtsbeein t rächt igungen. Erforderlich ist die geplante Massnahme nicht 
erst bei Unausweichlichkeit, sondern wenn sie vernünft igerweise geboten 
is t 3 6 . 

Dies vorausgesetzt, wird bei gesetzlichen Planungsregelungen zu beden
ken sein, dass der Verwaltung die Möglichkei t gegeben werden muss, eine 
sachgerechte Planung d u r c h z u f ü h r e n 3 7 . Z u den Kriterien einer sachgerech
ten Planung, die der planende oder die Exekutive zu Planungsentscheidun
gen e rmäch t igende Gesetzgeber zu berücksicht igen und die die planende 
Exekutive zu beachten hat, gehören die Gült igkeit der mit der Planung ver
bundenen Prognosen, das Gebot, die von der Planung berühr ten öffentli
chen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzu
wägen, und der «Grundsa t z der Prob lembewäl t igung» . Diese Kriterien der 

NER, Die rechtsstaatlichen Grundlagen des Planfeststellungsverfahrens, Diss. München 1976, 
bes. S.94ff.; W . G R A I V I T Z T H U M , S.288 ff. 

3 f c BVerwGE 56, 110/118 f. 
3 7 BVerfGE 24, 367 /408 . 
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Sachgerechtigkeit von Planungsentscheidungen binden die das Gesetz vol l 
ziehende Verwaltung strenger als den in politischer Gestaltungsfreiheit 
handelnden Gesetzgeber. Sie finden auch in der durchweg grösseren K o n 
kretheit der administrativen Planungsaufgaben von vornherein einen greif
bareren Ansatzpunkt. 

Nach dem recht abstrakt klingenden Grundsatz der «Prob lembewäl t i 
gung» sind in die Planung in umfassender Weise schlechthin alle planeri
schen Gesichtspunkte einzubeziehen, die zur möglichst optimalen Verwirkl i 
chung der gesetzlich vorgegebenen Planungsaufgabe, aber ebenso auch zur 
Bewält igung der von dem Planungsvorhaben in seiner r äuml ichen Umge
bung erst aufgeworfenen Probleme von Bedeutung s i n d 3 8 . E i n derartiger 
Grundsatz kann Fassbarkeit nur angesichts eines konkreten, speziell eines 
raumbezogenen Vorhabens oder räumlichen Planungsbereichs gewinnen. 
Für den Gesetzgeber dagegen geht er im Gebot willkürfreier Sachgerechtig
keit (Art. 3 Abs. 1 G G ) und in den Grundsä tzen der Erforderlichkeit und 
Verhäl tnismässigkei t , bezogen auf bestimmte Grundrechte, auf. 

Für die Gült igkei t von Prognosen kann der Gesetzgeber nicht ein höheres 
Mass an Sorglosigkeit beanspruchen als die Verwal tung 3 9 . Der Grundsatz 
der Erforderlichkeit und Verhältnismässigkeit , einschliesslich des Gebots 
der Geeignetheit, verlangen dem Gesetzgeber eine dem Gewicht der Rechts
bee in t rächt igung entsprechende Genauigkeit in der E inschä t zung künftiger 
U m s t ä n d e und Verläufe ab. Z u berücksichtigen ist aber, dass Planung nicht 
nur auf Prognosen angewiesen ist, sondern ihrerseits ein Instrument ist, zu
künftige Abläufe zu steuern. In diesem Punkte ist die planende Verwaltung 
an ihren umschriebenen Auftrag gefesselt, ist hingegen der planende oder zu 
Planungen e rmäch t igende Gesetzgeber mit dem erheblichen Spielraum sei
ner politischen Gestaltungsfreiheit ausgestattet. 

Im ganzen wird die Planung durch Gesetz ihre Angriffsf lächen wegen 
politischer Instrumentalisierung und wegen verwaltungsstaatlicher Bürokra-
tisierung der Gesetzgebung jedenfalls im Grundsatz verlieren können , wenn 
die sachangemessenen rechtsstaatlichen Masss täbe und Lei t l inien der Pla
nungsgesetzgebung durch das Parlament aufgenommen und durch die ge
richtliche Praxis zur Geltung gebracht werden. 

3 8 BVerwGE 56, 110/116; BVerwG DÖV 1979, 672; BVerwG DÖV 1979, 908; G . K O R B M A C H E R , 
Bauleitplanung und Fachplanung, S.595. 

3 9 BVerfGE 50, 290/332ff. (dazu H . - J . PAPIER, Z G R 1979, S.444/449ff.; P. B A D U R A , in: Fest
schrift für Ludwig Fröhler, 1980, S.321/342ff.); U . S E E Z E N , Der Prognosespielraum des Gesetz
gebers, N J W 1975, 429; W . H O P P E , Planung und Pläne in der verfassungsgerichtlichen Kon
trolle, in: Festgabe für das Bundesverfassungsgericht, 1976, I.Bd., S.663; F.OSSENBÜHI. , Die 
Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognoseentscheidungen durch das Bundesverfas
sungsgericht, ebd. S.458, bes. S.496ff.; R . B R E U E R , Legislative und administrative Prognoseent
scheidungen, Staat 16, 1977, S.21; M . NIERHAUS, Zur gerichtlichen Kontrolle von Prognoseent
scheidungen der Verwaltung, DVBI. 1977, 19. 


